
- 2 - 
 
 
Auskunft gibt Altstädter Kirchplatz 5   33602 Bielefeld Bankverbindungen 
Frau Rott Fon: 0521 594-0 KD-Bank eG   Konto: 2000 0430 12  BLZ: 350 601 90 
Fon: 0521 594-253 Fax: 0521 594-129 IBAN: DE05 3506 0190 2000 0430 12  BIC: GENODED1DKD 
Fax: 0521 594-7253 E-Mail: Landeskirchenamt@lka.ekvw.de Sparkasse Bielefeld   Konto: 521  BLZ: 480 501 61 
E-Mail: Claudia.Rott@lka.ekvw.de Web: www.evangelisch-in-westfalen.de IBAN: DE30 4805 0161 0000 0005 21  BIC: SPBIDE3BXXX 
 

 

 
 

 
 

 
Rundschreiben Nr. 17 / 2018 

 
  I.   Änderung der Muster-Friedhofssatzung 
 II.  Änderung der Muster-Friedhofsgebührensatzung 
III.  Allgemeine Hinweise 

  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß § 11 Absatz 1 und § 12 Absatz 1 Verordnung für das Friedhofswesen in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen 
Landeskirche werden vom Landeskirchenamt eine Muster-Friedhofssatzung und eine Muster-
Friedhofsgebührensatzung herausgegeben. 
 
Die zurzeit gültige Muster-Friedhofssatzung wie auch die Muster-Friedhofsgebühren-satzung 
wurden durch das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen am 28. Febru-
ar 2012 beschlossen und Ihnen mit Rundschreiben Nr. 8/2012 vom 16. März 2012 bekannt 
gegeben.  
 
Das Inkrafttreten der überarbeiteten Verwaltungsordnungen der Evangelischen Kirche im 
Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie weitere Veränderungen im 
Friedhofs- und Bestattungswesen erforderten eine Anpassung der Mustersatzungen. Folgende 
Änderungen wurden an der Muster-Friedhofssatzung und an der Muster-Friedhofs-
gebührensatzung vorgenommen: 
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Evangelische Kirche 
von Westfalen 

Das Landeskirchenamt 
 

 
Landeskirchenamt   Postfach 10 10 51   33510 Bielefeld 

An die 
Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise, Superintendentinnen und Superintendenten,  
Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter, 
Friedhofsverbände und sonstige Verbände, 
Kreisfriedhofspflegerinnen und -pfleger, sowie die 
Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle der 
Evangelischen Kirche von Westfalen 

  

  



I.  Änderung der Muster-Friedhofssatzung  
 
1.  Die Präambel der Muster-Friedhofssatzung wird wie folgt geändert: 
 
Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012) Neue Fassung  
Fassung Ev. Kirche im Rheinland: 
 
erlässt gemäß Artikel 3 Abs. 4 der Kirchen-
ordnung i. V. m. § 49 der Verordnung für 
die Vermögens- und Finanzverwaltung der 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und de-
ren Verbände in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (Verwaltungsordnung – 
VwO) vom 6. Juli 2001 und § 11 Abs. 1 
Verordnung für das Friedhofswesen in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und 
der Lippischen Landeskirche vom 15. Juli 
2011 die nachstehende 
 

Fassung Ev. Kirche im Rheinland: 
 
erlässt gemäß Artikel 3 a Absatz 2 der 
Kirchenordnung i. V. m. § 28 Verordnung 
über das Kirchliche Finanzwesen in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (KF-
Verordnung – KF-VO) vom 26. Novem-
ber 2010 in der jeweils gültigen Fassung 
und § 11 der Verordnung für das Fried-
hofswesen in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, der Evangelischen Kirche 
von Westfalen und in der Lippischen 
Landeskirche vom 15. Juli 2011 die nach-
stehende 

Fassung Ev. Kirche von Westfalen: 
 
erlässt gem. Artikel 159 Abs. 2 Kirchen-
ordnung i. V. m. § 49 der Verordnung für 
die Vermögens- und Finanzverwaltung der 
Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und 
der Kirchlichen Verbände in der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen (Verwaltungs-
ordnung – VwO) vom 26. April 2001 und 
§ 11 Abs. 1 Verordnung für das Friedhofs-
wesen in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, der Evangelischen Kirche von 
Westfalen und der Lippischen Landeskirche 
vom 13. Juli 2011 die nachstehende 

Fassung Ev. Kirche von Westfalen: 
 
erlässt gem. Artikel 159 Absatz 2 Kir-
chenordnung i. V. m. § 49 der Verord-
nung für die kamerale Vermögens- und 
Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, 
der Kirchenkreise und der Kirchlichen 
Verbände in der Evangelischen Kirche 
von Westfalen (Verwaltungsordnung ka-
meral – VwO.k) vom 26. April 2001, § 48 
der Verordnung für die Vermögens- und 
Finanzverwaltung der kirchlichen Kör-
perschaften in der Evangelischen Kirche 
von Westfalen (Verwaltungsordnung 
Doppische Fassung - VwO.d) vom 27. 
Oktober 2016 und § 11 Absatz 1 Verord-
nung für das Friedhofswesen in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland, der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und 
der Lippischen Landeskirche vom 13. Juli 
2011 die nachstehende 

 
Erläuterung: 
Redaktionelle Änderung 
 
 
  



2. In § 1 Absatz 5 Muster-Friedhofssatzung (Leitung und Verwaltung des Friedhofs) 
wird die Zahl 13 durch die Zahl 9 ersetzt: 
 
Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012) Neue Fassung 
 
(5) Im Übrigen gilt für die Übermittlung  
§ 13 Kirchengesetz über den Datenschutz in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(DSG-EKD). 

 
(5) Im Übrigen gilt für die Übermittlung  
§ 9 Kirchengesetz über den Datenschutz in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(DSG-EKD). 

 
Erläuterung: 
Redaktionelle Änderung 
 
4. § 9 Absatz 7 Muster-Friedhofssatzung (Nutzungsrechte) erhält folgenden Wortlaut: 
 
Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012) Neue Fassung 
 
(7) Die Nutzungsberechtigten müssen mit 
Ablauf der Nutzungszeit der Friedhofsträge-
rin die Grabstätte in abgeräumtem Zustand 
übergeben. Wird die Grabstätte nicht abge-
räumt übergeben, so werden die Arbeiten 
von der Friedhofsträgerin auf Kosten der 
bisherigen nutzungsberechtigten Person 
durchgeführt. Die Friedhofsträgerin ist nicht 
verpflichtet, die abgeräumten Pflanzen und 
baulichen Anlagen aufzubewahren. 
 

Alternative 1: 
(7) Die Nutzungsberechtigten müssen mit 
Ablauf der Nutzungszeit der Friedhofsträge-
rin die Grabstätte in abgeräumtem und ord-
nungsgemäß aufgefülltem Zustand überge-
ben. Wird die Grabstätte nicht abgeräumt 
übergeben, so werden die Arbeiten von der 
Friedhofsträgerin auf Kosten der bisherigen 
nutzungsberechtigten Person durchgeführt. 
Die Friedhofsträgerin ist nicht verpflichtet, 
die abgeräumten Pflanzen und baulichen 
Anlagen aufzubewahren. 
 
Alternative 2: 
(7)  Bei Nutzungsrechten, die vor Inkraft-
treten dieser Friedhofssatzung vergeben 
wurden, müssen die Nutzungsberechtigten 
mit Ablauf der Nutzungszeit der Friedhofs-
trägerin die Grabstätte in abgeräumtem und 
ordnungsgemäß aufgefülltem Zustand über-
geben. Wird die Grabstätte nicht innerhalb 
von drei Monaten abgeräumt übergeben, so 
werden die Arbeiten von der Friedhofsträge-
rin auf Kosten der bisherigen nutzungsbe-
rechtigten Person durchgeführt.  
Bei Nutzungsrechten, die nach Inkrafttreten 
dieser Friedhofssatzung vergeben werden, 
räumt die Friedhofsträgerin die Grabstätte 
nach Ablauf der Nutzungszeit auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person ab. Die 
Friedhofsträgerin ist nicht verpflichtet, die 
abgeräumten Pflanzen und baulichen Anla-
gen aufzubewahren. 



Erläuterung: 
Friedhofsträgerinnen und Friedhofsträger haben vermehrt Schwierigkeiten damit, dass die 
Grabstätte nach Ablauf der Nutzungszeit nicht mehr von der nutzungsberechtigten Person 
abgeräumt wird. Alternativ zu der bisherigen Regelung sieht die Muster-Friedhofssatzung 
künftig vor, dass sich die Friedhofsträgerin das Abräumen der Grabstätte in der Friedhofssat-
zung vorbehalten und für das Abräumen in der Friedhofsgebührensatzung eine Gebühr in 
Ansatz bringen kann. Diese Gebühr wird bereits bei Vergabe des Nutzungsrechts bzw. bei 
Zustimmung zur Errichtung des Grabmals fällig. 
Zusätzlich wurden die Pflichten der nutzungsberechtigten Person beim Abräumen der Grab-
stätte bzw. des Grabmals konkretisiert, da sich die Klagen von Friedhofsträgerinnen und 
Friedhofsträgern darüber mehren, dass die Nutzungsberechtigten zwar das Grab abräumen, 
aber die vorhandenen Unebenheiten nicht verfüllen.  
 
 
4. § 9 Absatz 8 Muster-Friedhofssatzung (Nutzungsrechte) erhält folgenden Wortlaut: 
 
 

Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012) Neue Fassung 
 
(8) Das Nutzungsrecht kann entzogen 
werden, wenn die in der Friedhofsgebühren-
satzung festgesetzten Gebühren nicht ent-
richtet werden. Die Entziehung des Nut-
zungsrechts setzt voraus, dass die 
Beitreibung der Gebühren im Wege des 
Verwaltungszwangsverfahrens erfolglos 
durchgeführt worden ist. 

 
(8) Das Nutzungsrecht kann entschädi-
gungslos mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen werden, wenn die in der Friedhofs-
gebührensatzung festgesetzten Gebühren 
nicht entrichtet werden. Der Widerruf des 
Nutzungsrechts setzt voraus, dass die Bei-
treibung der Gebühren im Wege des Ver-
waltungszwangsverfahrens erfolglos durch-
geführt worden ist. In diesem Fall ist die 
nutzungsberechtigte Person verpflichtet, für 
die Unterhaltung der Grabstätte bis zum 
Ende der ursprünglich festgesetzten Nut-
zungszeit eine Gebühr zu entrichten. Im 
Übrigen finden § 9 Absatz 7, § 28 Absatz 2 
und 3 Anwendung. 

 
Erläuterung: 
Neu in die Muster-Friedhofssatzung aufgenommen wurde die Verpflichtung der nutzungsbe-
rechtigten Person zur Unterhaltung der Grabstätte auch nach dem Widerruf des Nutzungs-
rechts. Damit ist die Friedhofsträgerin berechtigt, für die Unterhaltung der Grabstätte bis zum 
Ende der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit eine Gebühr zu erheben (vgl. hierzu § 8 
Absatz 15 Muster-Friedhofsgebührensatzung). 
 
 
  



5. In § 9 Muster-Friedhofssatzung (Nutzungsrechte) wird nach Absatz 8 ein neuer Ab-
satz 9 eingefügt: 
 
(9) Auf Antrag der nutzungsberechtigten Person kann die Friedhofsträgerin das Nutzungs-
recht entschädigungslos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In diesem Fall ist die nut-
zungsberechtigte Person verpflichtet für die Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende der 
ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit eine Gebühr zu entrichten. Im Übrigen finden § 9 
Absatz 7, § 28 Absatz 2 und 3 Anwendung. 
 
Erläuterung: 
Friedhofsträgerinnen und Friedhofsträger haben in der Vergangenheit festgestellt, dass immer 
wieder Anträge auf Rückgabe des Nutzungsrechts vor Ablauf der Ruhezeit bzw. Nutzungs-
zeit gestellt wurden. Auf der Grundlage des neuen Absatz 9 ist die Friedhofsträgerin nun be-
rechtigt Gebühren für die Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ablauf der ursprünglich fest-
gesetzten Nutzungszeit zu erheben (vgl. hierzu § 8 Absatz 15 Muster-
Friedhofsgebührensatzung). 
 
 
6. In § 9 Muster-Friedhofssatzung (Nutzungsrechte) wird der bisherige Absatz 9 zu  
Absatz 10.  
 
 
7. In § 9 Absatz 10 Muster-Friedhofssatzung (Nutzungsrechte) werden die Worte „und 
9“ nach der Zahl 7 eingefügt. 
 
Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012) Neue Fassung 
 
(9) Die Bestimmungen des Abs. 7 gelten 
nicht für Reihen- und Wahlgemeinschafts-
grabstätten nach § 12 und § 13 dieser Sat-
zung. 

 
(10) Die Bestimmungen der Absatz 7 und 9 
gelten nicht für Reihen- und Wahlgemein-
schaftsgrabstätten nach § 12 und § 13 dieser 
Satzung. 

 
Erläuterung: 
Redaktionelle Änderung 
 
 
8. In § 12 Muster-Friedhofssatzung (Rechtsverhältnisse an Reihengrabstätten) wird 
nach Absatz 5 ein neuer Absatz 6 eingefügt: 
 
 
Der Absatz 6 kann bei Bedarf eingefügt werden: 
(6) Zusätzlich werden Reihengemeinschaftsgrabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeiset-
zungen in einer bereits abschließend gestalteten Gemeinschaftsgrabanlage als gärtnereibe-
treute Gemeinschaftsgrabanlage angeboten. Die mit der Errichtung und der Pflege der Ge-
meinschaftsgrabanlage beauftragte Gärtnerei errichtet innerhalb der 
Gemeinschaftsgrabanlage auf allen Gräbern einheitliche Grabmale oder eine Gemeinschafts-
stele unter Berücksichtigung christlicher Symbolik. Als Inschrift sind Vor- und Nachname 
sowie Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen aufzunehmen. Außer dem von der Gärtne-
rei errichteten Grabmal oder der Gemeinschaftsstele darf kein weiteres Gedenkzeichen auf-



gestellt werden. Ein Anspruch, die Grabstätten individuell zu pflegen und zu gestalten sowie 
Grabschmuck auf den Grabstätten abzulegen, besteht nicht. Die Gärtnerei kann innerhalb der 
Gemeinschaftsgrabanlage eine besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt 
werden kann. Der Grabschmuck wird von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen 
entsorgt. Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, 
wird vor jeder Unterhaltungsmaßnahme dieser Grabschmuck von der Gärtnerei abgeräumt 
und entsorgt. Eine Bestattung in der vorgenannten Gemeinschaftsgrabanlage kann nur auf 
schriftlichen Antrag erfolgen. Ein Anspruch auf Bestattung in dieser Gemeinschaftsgrabanla-
ge besteht nicht. Ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte in der Gemeinschaftsgrabanlage wird 
von der Friedhofsträgerin nur dann vergeben, wenn die nutzungsberechtigte Person mit der 
___ Name und Anschrift der Treuhandstelle (Treuhandstelle) ____ einen Dauergrab-pflegevertrag sowie einen 
Vertrag zur Errichtung eines Grabmals in der einheitlich vorgeschriebenen Weise oder zur 
Eintragung der persönlichen Daten des Verstorbenen im o.g. Umfang auf der Gemeinschafts-
stelle abgeschlossen hat. Für den Nachweis dieses Vertrags muss eine entsprechende Bestäti-
gung der Treuhandstelle gegenüber der Friedhofsträgerin vorgelegt werden. Erst dann wird 
die Friedhofsträgerin ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte in dieser Gemeinschaftsgraban-
lage vergeben. 
 
Erläuterung: 
Vgl. hierzu Rundschreiben Nr. 2/2018 vom 22. Januar 2018. 
 
 
9. In § 13 Absatz 3 Satz 1 Muster-Friedhofssatzung (Rechtsverhältnisse an Reihengrab-
stätten) wird das Wort „nachfolgend“ nach dem Wort „und“ eingefügt. 
 

Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012) Neue Fassung 
 
(3) Ein Grab in einer Wahlgrabstätte für 
Erdbestattungen darf nur wie folgt belegt 
werden:  
 - mit einem Sarg 
 - mit bis zu zwei Urnen 
 - mit einem Sarg und einer Urne. 

 
(3) Ein Grab in einer Wahlgrabstätte für 
Erdbestattungen darf nur wie folgt belegt 
werden:  

 - mit einem Sarg 
 - mit bis zu zwei Urnen 

 - mit einem Sarg und nachfolgend     
 einer Urne. 

 
Erläuterung: 
Die Bestimmungen der Muster-Friedhofssatzung eröffneten bereits seit vielen Jahren die 
Möglichkeit, in einer Wahlgrabstätte für Erdbestattungen zusätzlich zu einem bereits bestat-
teten Sarg eine oder mehrere Urnen in einem Grab beizusetzen. In jüngerer Zeit gab es des 
häufigeren Anfragen an die Friedhofsträgerinnen und Friedhofsträger, wonach die Belegung 
zunächst mit einer Urne und nachfolgend mit einem Sarg erfolgen sollte. Zu diesem Zweck 
muss die Urne ausgegraben und nach der Bestattung des Sarges wieder beigesetzt werden. 
Bei dieser Verfahrensweise kommt es zu einer Störung der Totenruhe im Hinblick auf die 
bereits beigesetzte Totenasche. Aus diesem Grund wurden die Bestimmungen der Muster-
Friedhofssatzung konkretisiert, so dass erkennbar ist, dass die Urne in jedem Fall nur nach 
der Bestattung des Sarges beigesetzt werden darf. 
 
 
  



10. In § 13 Absatz 11 Satz 5 Muster-Friedhofssatzung (Rechtsverhältnisse an Wahl-
grabstätten) wird das Wort „Ruhezeit“ durch das Wort „Nutzungszeit“ ersetzt: 
 
Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012) Neue Fassung 
 
(11) Zusätzlich werden Wahlgemein-
schaftsgrabstätten für bis zu zwei Gräber 
eingerichtet. Ein Grab in einer Wahlge-
meinschaftsgrabstätte für Erdbestattungen 
darf nur mit einem Sarg belegt werden. Ein 
Grab in einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte 
für Urnenbeisetzungen darf nur mit einer 
Urne belegt werden. An diesen Grabstätten 
werden Nutzungsrechte vergeben. Die An-
lage und Unterhaltung erfolgt für die Dauer 
der Ruhezeit durch die Friedhofsträgerin. 
Die Friedhofsträgerin legt auf jede Grabstät-
te eine einheitliche Grabplatte. Als Inschrift 
werden Vor- und Nachname sowie Geburts- 
und Sterbedatum der Verstorbenen aufge-
nommen. Außer der von der Friedhofsträge-
rin aufgelegten Grabplatte darf kein weite-
res Gedenkzeichen aufgestellt werden. Ein 
Anspruch, die Grabstätte individuell zu 
pflegen und zu gestalten sowie Grab-
schmuck auf der Grabstätte abzulegen, be-
steht nicht. Die Friedhofsträgerin kann eine 
besondere Stelle ausweisen, an der Grab-
schmuck abgelegt werden kann. Die Fried-
hofsträgerin behält sich vor, den Grab-
schmuck von der besonderen Stelle in 
regelmäßigen Abständen zu entsorgen. So-
fern Grabschmuck an einer nicht besonders 
ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, wird 
vor jeder Unterhaltungsmaßnahme dieser 
Grabschmuck von der Friedhofsträgerin 
abgeräumt und entsorgt. Eine Bestattung in 
den vorgenannten Grabstätten kann nur auf 
schriftlichen Antrag erfolgen. Ein Anspruch 
auf Bestattung in diesen Grabstätten besteht 
nicht. 

 
(11) Zusätzlich werden Wahlgemein-
schaftsgrabstätten für bis zu zwei Gräber 
eingerichtet. Ein Grab in einer Wahlge-
meinschaftsgrabstätte für Erdbestattungen 
darf nur mit einem Sarg belegt werden. Ein 
Grab in einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte 
für Urnenbeisetzungen darf nur mit einer 
Urne belegt werden. An diesen Grabstätten 
werden Nutzungsrechte vergeben. Die An-
lage und Unterhaltung erfolgt für die Dauer 
der Nutzungszeit durch die Friedhofsträge-
rin. Die Friedhofsträgerin legt auf jede 
Grabstätte eine einheitliche Grabplatte oder 
errichtet eine Gemeinschaftsstele. Als In-
schrift werden Vor- und Nachname sowie 
Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen 
aufgenommen. Außer der von der Fried-
hofsträgerin aufgelegten Grabplatte darf 
kein weiteres Gedenkzeichen aufgestellt 
werden. Ein Anspruch, die Grabstätte indi-
viduell zu pflegen und zu gestalten sowie 
Grabschmuck auf der Grabstätte abzulegen, 
besteht nicht. Die Friedhofsträgerin kann 
eine besondere Stelle ausweisen, an der 
Grabschmuck abgelegt werden kann. Die 
Friedhofsträgerin behält sich vor, den Grab-
schmuck von der besonderen Stelle in re-
gelmäßigen Abständen zu entsorgen. Sofern 
Grabschmuck an einer nicht besonders aus-
gewiesenen Stelle abgelegt wird, wird vor 
jeder Unterhaltungsmaßnahme dieser Grab-
schmuck von der Friedhofsträgerin abge-
räumt und entsorgt. Eine Bestattung in den 
vorgenannten Grabstätten kann nur auf 
schriftlichen Antrag erfolgen. Ein Anspruch 
auf Bestattung in diesen Grabstätten besteht 
nicht. 

 
Erläuterung: 
§ 13 Absatz 11 Muster-Friedhofssatzung enthält Regelungen zur Errichtung und Unterhal-
tung von Wahlgemeinschaftsgrabstätten. Analog zu der Formulierung zur Errichtung und 
Unterhaltung von Reihengemeinschaftsgrabstätten in § 12 Absatz 5 Muster-Friedhofssatzung 
wurde seinerzeit die Formulierung „Die Anlage und Unterhaltung erfolgt für die Dauer der 
Ruhezeit durch die Friedhofsträgerin.“ gewählt. Da in einigen Fällen Friedhofssatzungen 



Nutzungszeiten ausweisen, die länger als die Ruhezeiten sind, kann durch die Verwendung 
des Wortes „Ruhezeit“ eine Regelungslücke entstehen. Deshalb wurde das Wort „Ruhezeit“ 
durch das Wort „Nutzungszeit“ ersetzt. 
 
 
11. In § 13 Muster-Friedhofssatzung (Rechtsverhältnisse an Reihengrabstätten) werden 
nach Absatz 11 die Absätze 12 und 13 neu eingefügt. 
 
Die Absätze 12 und 13 können bei Bedarf eingefügt werden: 
(12) Zusätzlich werden Wahlgemeinschaftsgrabstätten für bis zu zwei Gräber in einer bereits 
abschließend gestalteten Gemeinschaftsgrabanlage als gärtnereibetreute Gemeinschafts-
grabanlage angeboten. Ein Grab in einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte für Erdbestattungen 
darf nur mit einem Sarg belegt werden. Ein Grab in einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte für 
Urnenbeisetzungen darf nur mit einer Urne belegt werden. Die mit der Errichtung und der 
Pflege der Gemeinschaftsgrabanlage beauftragte Gärtnerei errichtet innerhalb der Gemein-
schaftsgrabanlage auf allen Gräbern einheitliche Grabmale oder eine Gemeinschaftsstele un-
ter Berücksichtigung christlicher Symbolik. Als Inschrift sind Vor- und Nachname sowie 
Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen aufzunehmen. Außer dem von der Gärtnerei 
errichteten Grabmal oder der Gemeinschaftsstele darf kein weiteres Gedenkzeichen aufge-
stellt werden. Ein Recht, die Grabstätten individuell zu pflegen und zu gestalten sowie Grab-
schmuck auf den Grabstätten abzulegen, besteht nicht. Die Gärtnerei kann innerhalb der 
Gemeinschaftsgrabanlage eine besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt 
werden kann. Der Grabschmuck wird von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen 
entsorgt. Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, 
wird vor jeder Unterhaltungsmaßnahme dieser Grabschmuck von der Gärtnerei abgeräumt 
und entsorgt. Eine Bestattung in der vorgenannten Gemeinschaftsgrabanlage kann nur auf 
schriftlichen Antrag erfolgen. Ein Anspruch auf Bestattung in dieser Gemeinschaftsgraban-
lage besteht nicht.  
Ein Nutzungsrecht an einem Grab in dieser Gemeinschaftsgrabanlage wird von der Fried-
hofsträgerin nur dann vergeben, wenn die nutzungsberechtigte Person mit der ________ Name 

und Anschrift der Treuhandstelle (Treuhandstelle) _________ einen Dauergrabpflegevertrag sowie einen Vertrag 
zur Errichtung eines Grabmals in der einheitlich vorgeschriebenen Weise oder zur Eintra-
gung der persönlichen Daten des Verstorbenen im o.g. Umfang auf der Gemeinschaftsstele 
abgeschlossen hat. Für den Nachweis dieses Vertrags muss eine entsprechende Bestätigung 
der Treuhandstelle gegenüber der Friedhofsträgerin vorgelegt werden. Erst dann wird die 
Friedhofsträgerin ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte in dieser Gemeinschaftsgrabanlage 
vergeben. 
 
Alternative 1: 
(13) Bei der ersten Bestattung vergibt die Friedhofsträgerin ein Nutzungsrecht an beiden 
Gräbern der Wahlgemeinschaftsgrabstätte. Das Nutzungsrecht kann für das zweite noch 
nicht belegte Grab durch die Friedhofsträgerin mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-
den, wenn eine Erklärung der ___________ Name und Anschrift der Treuhandstelle (Treuhandstelle) / Friedhofsgärt-
nerei __________  
vorliegt, dass die für das zweite Grab fälligen Grabpflegerechnungen nicht ausgeglichen 
wurden und ein erfolgloser Vollstreckungsversuch durchgeführt wurde. 
 
  



Alternative 2: 
(13) Bei der ersten Bestattung vergibt die Friedhofsträgerin ein Nutzungsrecht an dem zuerst 
belegten Grab der Wahlgemeinschaftsgrabstätte. Für das zweite Grab der Wahlgemein-
schaftsgrabstätte sichert die Friedhofsträgerin auf Antrag gegen Gebühr schriftlich die 
Vergabe eines Nutzungsrechts im Bestattungsfall zu. Diese Zusicherung gilt für jeweils ein 
Jahr ab dem Zeitpunkt der Antragstellung. Sie setzt voraus, dass sich eine dritte Person im 
Antrag als nutzungsberechtigte Person verpflichtet. Das Recht aus der Zusicherung auf Ertei-
lung des zweiten Nutzungsrechts ist an die Bedingungen geknüpft, dass alle fälligen Gebüh-
ren gezahlt wurden und ein schriftlicher Nachweis der mit der Pflege der Gemeinschafts-
grabanlage beauftragten Gärtnerei darüber vorgelegt wird, dass alle für das zweite Grab 
fälligen Grabpflegerechnungen bezahlt worden sind. 
 
Erläuterung: 
Vgl. hierzu Rundschreiben Nr. 2/2018 vom 22. Januar 2018 (Anlage 1). 
 
 
12. In § 21 (Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten) wird nach Absatz 7 ein 
neuer Absatz 8 eingefügt. 
 
(8) Das Anbringen eines QR-Codes auf der Grabstätte, einschließlich Grabmal, muss der 
Friedhofsträgerin durch die nutzungsberechtigte Person im Vorhinein angezeigt werden. Die 
Anzeige muss Auskunft über die Gestaltung des QR-Codes und den Inhalt der hinterlegten 
Internetseite geben. Zusätzlich muss die nutzungsberechtigte Person schriftlich erklären, dass 
sie die Verantwortung für die Inhalte der hinterlegten Internetseite während der gesamten 
Nutzungszeit übernimmt. Verstoßen die Inhalte der hinterlegten Internetseite gegen die Sat-
zungsregelungen, insbesondere gegen das christliche Empfinden oder verletzen sie die Wür-
de des Ortes oder der verstorbenen Person, kann der QR-Code unverzüglich durch die Fried-
hofsträgerin auf Kosten der nutzungsberechtigten Person von der Grabstätte entfernt oder 
unlesbar gemacht werden. 
 
Erläuterung: 
Die Ergänzung der Muster-Friedhofssatzung soll es Friedhofsträgerinnen und Friedhofsträ-
gern ermöglichen, Anfragen auf Anbringung von QR-Codes auf Grabmalen zu entsprechen. 
Eine Verpflichtung der Friedhofsträgerinnen und Friedhofsträger zur regelmäßigen Kontrolle 
der bei den QR-Codes hinterlegten Informationen besteht nicht. Sofern sie aber davon 
Kenntnis erhalten, dass die Inhalte der hinterlegten Internetseiten gegen die Satzungsregelun-
gen, insbesondere gegen das christliche Empfinden verstoßen bzw. die Würde des Ortes oder 
der verstorbenen Personen verletzen, sind sie berechtigt, den QR-Code unverzüglich zu ent-
fernen oder unlesbar zu machen. 
 
 
  



13. § 22 Absatz 2 Muster-Friedhofssatzung (Vernachlässigung von Grabstätten)  erhält 
folgenden Wortlaut: 
 
 

Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012): Neue Fassung: 
 
(2) Kommt die nutzungsberechtigte Per-
son ihrer Verpflichtung nicht nach, kann die 
Friedhofsträgerin die Grabstätte auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person in Ord-
nung bringen lassen oder das Nutzungsrecht 
ohne Entschädigung entziehen. Vor dem 
Entzug des Nutzungsrechts bzw. vor Her-
richtung der Grabstätte auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Person ist diese noch 
einmal schriftlich aufzufordern, die Grab-
stätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. 
In der Androhung sind die voraussichtlichen 
Kosten zu benennen. In dem Entziehungs-
bescheid wird die nutzungsberechtigte Per-
son aufgefordert, das Grabmal und die sons-
tigen baulichen Anlagen innerhalb von drei 
Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entzie-
hungsbescheides zu entfernen. 

 
(2) Kommt die nutzungsberechtigte Per-
son ihrer Verpflichtung nicht nach, kann 
die Friedhofsträgerin die Grabstätte auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Person in 
Ordnung bringen lassen oder das Nut-
zungsrecht entschädigungslos mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen. In die-
sem Fall ist die nutzungsberechtigte 
Person verpflichtet, für die Unterhaltung 
der Grabstätte bis zum Ende der ursprüng-
lich festgesetzten Nutzungszeit eine Ge-
bühr zu entrichten. Vor dem Widerruf des 
Nutzungsrechts bzw. vor Herrichtung der 
Grabstätte auf Kosten der nutzungsberech-
tigten Person ist diese noch einmal schrift-
lich aufzufordern, die Grabstätte unver-
züglich in Ordnung zu bringen. Dabei sind 
die Ersatzvornahme oder der Widerruf des 
Nutzungsrechts anzudrohen. In der An-
drohung zur Ersatzvornahme sind die vo-
raussichtlichen Kosten zu benennen. Im 
Falle des Widerrufs finden im Übrigen § 9 
Absatz 7, § 28 Absatz 2 und 3 Anwen-
dung. 
 

 
Erläuterung: 
Vgl. Erläuterung zu § 9 Absatz 7. 
 
 
14. § 22 Absatz 3 Muster-Friedhofssatzung (Vernachlässigung von Grabstätten)  erhält 
folgenden Wortlaut: 
 

Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012): Neue Fassung: 
 
(3) Die nutzungsberechtigte Person ist in 
der schriftlichen Aufforderung oder in der 
öffentlichen Bekanntmachung auf die für sie 
maßgeblichen Rechtsfolgen des Abs. 2  
Satz 1 hinzuweisen. In dem Entziehungsbe-
scheid ist der Hinweis zu geben, dass das 
Grabmal und die sonstigen baulichen Anla-
gen entschädigungslos in die Verfügungs-

 
(3) Die nutzungsberechtigte Person ist in 
der Androhung des Widerrufs auf die Fol-
gen des Widerrufs gem. § 28 Absatz 3 hin-
zuweisen. Daneben ist sie auf die Verpflich-
tung hinzuweisen, die Gebühren für die 
Unterhaltung der Grabstätte vom Zeitpunkt 
der Wirksamkeit des Nutzungsrechtswider-
rufs bis zum Ende der ursprünglich festge-



gewalt der Friedhofsträgerin fallen und die 
Kosten der Abräumung die nutzungsberech-
tigte Person zu tragen hat. 

setzten Nutzungszeit zu entrichten. 

 
Erläuterung: 
Vgl. Erläuterung zu § 9 Absatz 7. 
 
 
15. § 28 Absatz 2 Muster-Friedhofssatzung (Entfernen von Grabmalen) erhält folgen-
den Wortlaut: 
 

Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012): Neue Fassung: 
 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind 
die Grabmale und die sonstigen baulichen 
Anlagen durch die nutzungsberechtigte Per-
son zu entfernen. Werden die Grabmale  
oder baulichen Anlagen nicht innerhalb von 
drei Monaten nach Ablauf des Nutzungs-
rechts entfernt, kann die Friedhofsträgerin 
die Grabmale oder sonstigen baulichen An-
lagen auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person entfernen lassen. Die Friedhofsträge-
rin kann das Grabmal oder die sonstigen 
baulichen Anlagen nach Ablauf einer Frist 
von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des 
Aufforderungsbescheides entsorgen. Die 
Friedhofsträgerin haftet nicht für Schäden 
an Grabmalen und sonstigen baulichen An-
lagen, die durch Entfernung entstehen kön-
nen. 

 
Alternative 1: 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind 
die Grabmale und die sonstigen baulichen 
Anlagen durch die nutzungsberechtigte Per-
son zu entfernen. Dabei sind die bei der Ent-
fernung der Grabmale und sonstigen bauli-
chen Anlagen entstehenden Vertiefungen 
ordnungsgemäß zu verfüllen. Werden die 
Grabmale oder baulichen Anlagen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf 
des Nutzungsrechts entfernt, kann die 
Friedhofsträgerin die Grabmale oder sonsti-
gen baulichen Anlagen auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Person entfernen lassen. 
Die Friedhofsträgerin kann das Grabmal 
oder die sonstigen baulichen Anlagen nach 
Ablauf einer Frist von drei Monaten seit 
Unanfechtbarkeit des Aufforderungsbe-
scheides entsorgen. Die Friedhofsträgerin 
haftet nicht für Schäden an Grabmalen und 
sonstigen baulichen Anlagen, die durch Ent-
fernung entstehen können. 
 
Alternative 2: 
(2)  Bei Nutzungsrechten, die vor Inkraft-
treten dieser Friedhofssatzung vergeben 
wurden, sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen durch die nutzungs-
berechtigte Person zu entfernen. Dabei sind 
die bei der Entfernung der Grabmale und 
sonstigen baulichen Anlagen entstehenden 
Vertiefungen ordnungsgemäß zu verfüllen. 
Werden die Grabmale oder baulichen Anla-
gen nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, kann 
die Friedhofsträgerin die Grabmale oder 



sonstigen baulichen Anlagen auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person entfernen las-
sen. Die Friedhofsträgerin kann das Grab-
mal oder die sonstigen baulichen Anlagen 
nach Ablauf einer Frist von drei Monaten 
seit Unanfechtbarkeit des Aufforderungsbe-
scheides entsorgen.  
Bei Nutzungsrechten, die nach Inkrafttreten 
dieser Friedhofssatzung vergeben werden, 
räumt die Friedhofsträgerin die Grabmale 
und die sonstigen baulichen Anlagen nach 
Ablauf der Nutzungszeit auf  Kosten der 
nutzungsberechtigten Person ab. 
Die Friedhofsträgerin haftet nicht für Schä-
den an Grabmalen und sonstigen baulichen 
Anlagen, die durch Entfernung entstehen 
können. 

 
Erläuterung: 
Vgl. Erläuterung zu § 9 Absatz 7. 
 
 
16. In § 28 Muster-Friedhofssatzung (Entfernen von Grabmalen) wird nach Absatz 2 
ein neuer Absatz 3 eingefügt. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 verbleibt beim Widerruf des Nutzungsrechts gem. § 9 Absatz 8 
und 9 sowie § 22 Absatz 2 Friedhofssatzung das Grabmal auf der Grabstätte und kann von 
der Friedhofsträgerin mit Zustimmung der nutzungsberechtigten Person nach Ablauf der ur-
sprünglich festgesetzten Nutzungszeit entschädigungslos entfernt und entsorgt werden. Die 
Friedhofsträgerin ist berechtigt, bereits zum Zeitpunkt des Widerrufs des Nutzungsrechts von 
der nutzungsberechtigten Person eine Gebühr für die Abräumung und Entsorgung des Grab-
mals zu erheben. 
 
Erläuterung: 
Diese Regelung wurde neu in die Muster-Friedhofssatzung aufgenommen, um einer Anony-
misierung einheitlich gestalteter Grabstätten vorzubeugen. Vorhandene Grabmale dürfen erst 
nach Ablauf der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit entfernt werden. Diese Aufgabe 
behält sich die Friedhofsträgerin oder der Friedhofsträger vor und erhebt Gebühren zur Refi-
nanzierung der entstehenden Kosten (vgl. hierzu Muster-Friedhofsgebührensatzung  
§ 8 Absatz 13 und 14). 
 
 
17. In § 28 Muster-Friedhofssatzung (Entfernen von Grabmalen) wird der bisherige 
Absatz 3 zu Absatz 4. 
 
 
  



18. In § 37 Muster-Friedhofssatzung (Öffentliche Bekanntmachung) wird nach Absatz 2 
(Alternative 3) ein neuer Absatz 2 (Alternative 4) eingefügt. 
 

Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012): Neue Fassung: 
  

Alternative 4 (Veröffentlichung im Internet):  
 
(2) Öffentliche Bekanntmachungen oder 
Aufforderungen erfolgen im vollen Wort-
laut durch Bereitstellung im Internet unter 
__________________  (z. B. Homepage der 
Friedhofsträgerin) unter Angabe des Bereit-
stellungstages. Am Tag der Veröffentli-
chung in Internet wird  
 
Alternative 1: 
im Amtsblatt der Kommunalgemeinde ____ 
oder des Kreises  _____________________ 
 
oder  
 
Alternative 2: 
in der oder den nachfolgend genannten Ta-
geszeitungen ________________________ 
auf die Veröffentlichung im Internet hinge-
wiesen. Die öffentliche Bekanntmachung ist 
mit dem Ablauf des Tages, an dem das digi-
talisierte Dokument im Internet verfügbar 
ist, vollzogen. 

 
Erläuterung: 
Mit der Alternative 4 haben Friedhofsträgerinnen und Friedhofsträger die Möglichkeit öffent-
liche Bekanntmachungen auf ihrer Homepage im Internet vorzunehmen. Sollten sie von die-
ser Möglichkeit Gebrauch machen, muss im Amtsblatt der Kommunalgemeinde oder des 
Kreises bzw. in einer oder mehreren Tageszeitungen auf die Veröffentlichung im Internet 
hingewiesen werden. Die inhaltliche Übereinstimmung des digitalisierten Dokuments mit 
dem der Bekanntmachung zugrunde liegenden Original muss gewährleistet sein. Weiterhin 
müssen Friedhofsträgerinnen und Friedhofsträger darauf achten, dass die öffentliche Be-
kanntmachung in einem ständig und dauerhaft verfügbaren und lesbaren Format für die Dau-
er ihrer Gültigkeit im Internet bereitgestellt wird und die bekanntgemachte Fassung durch 
technische und organisatorische Maßnahmen gesichert wird. Die Bereitstellung im Internet 
darf nur im Rahmen einer ausschließlich in Verantwortung der Friedhofsträgerin oder des 
Friedhofsträgers betriebenen Internetseite erfolgen. Die Friedhofsträgerin oder der Friedhofs-
träger darf sich zur Einrichtung und Pflege der Internetseite eines Dritten bedienen. 
 
 
  



19. Zusätzlicher Muster-Baustein für die Muster-Friedhofssatzung im Fall der Errich-
tung eines Grabfeldes für Mensch- / Tierbestattungen: 
 

„§ 13 a 
Rechtsverhältnisse an Wahlgrabstätten  

mit Tierasche als Grabbeigabe 
 
(1) Zusätzlich zu den in § 13 der Satzung genannten Wahlgrabstätten bietet die Friedhofsträ-
gerin Wahlgrabstätten mit Grabbeigaben in Form von kremierten Heimtieren im Sinne der 
EU-Verordnung Nr. 1069/2009 vom 21. Oktober 2009 (VO [EU] Nr. 1069/2009) mit Hygie-
nevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenproduk-
ten an. 
Diese Grabfelder werden besonders angelegt und durch bauliche oder gartengestalterische 
Elemente deutlich vom übrigen Teil des Friedhofs abgegrenzt. 
Die Grabbeigabe darf nur in einer Urne und nicht vor der Bestattung des Verstorbenen einge-
bracht werden. 
Durch die Gestaltung der Gräber und des Grabmals in diesem Grabfeld darf nicht der Ein-
druck erweckt werden, dass die Verstorbenen und die Tiere im Rahmen des christlichen Auf-
erstehungsverständnisses und der damit verbundenen Bestattungsriten gleichgestellt werden. 
Dies schließt insbesondere aus, dass die Grabbeigabe auf dem Grabmal namentlich oder bild-
lich erwähnt wird. 
Die Grabbeigabe darf nur durch einen Mitarbeiter der Friedhofsträgerin oder einer von der 
Friedhofsträgerin beauftragten dritten Person in das Grab eingebracht werden. Die Totenruhe 
und die Totenwürde sind bei dieser Handlung zu wahren.  
 
(2) Zusätzlich wird die in Absatz 1 beschriebene Grabart als Wahlgemeinschaftsgrabstätte für 
bis zu zwei Gräber mit den nachfolgenden zusätzlichen Regelungen angeboten. 
Ein Grab in einer solchen Wahlgemeinschaftsgrabstätte für Erdbestattungen darf nur mit ei-
nem Sarg belegt werden. 
Ein Grab in einer Wahlgemeinschaftsgrabstätte für Urnenbeisetzungen darf nur mit einer 
Urne belegt werden. 
 
Alternative 1: 
(3) Die Anlage und Unterhaltung von Wahlgemeinschaftsgrabstätten erfolgt für die Dauer 
der Nutzungszeit durch die Friedhofsträgerin. Die Friedhofsträgerin legt auf jede Grabstätte 
eine einheitliche Grabplatte oder stellt eine Grabstele auf. Als Inschrift werden Vor- und 
Nachname sowie Geburts- und Sterbedatum der Verstorbenen aufgenommen. Außer dieser 
von der Friedhofsträgerin aufgelegten Grabplatte / errichteten Grabstele darf kein weiteres 
Gedenkzeichen aufgestellt werden. Ein Anspruch, die Grabstätte individuell zu pflegen und 
zu gestalten sowie Grabschmuck auf der Grabstätte abzulegen, besteht nicht. Die Friedhofs-
trägerin kann eine besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt werden kann. 
Die Friedhofsträgerin behält sich vor, den Grabschmuck von der besonderen Stelle in regel-
mäßigen Abständen zu entsorgen. Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiese-
nen Stelle abgelegt wird, wird vor jeder Unterhaltungsmaßnahme dieser Grabschmuck von 
der Friedhofsträgerin abgeräumt und entsorgt. Eine Bestattung in den vorgenannten Grabstät-
ten kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen. Ein Anspruch auf Bestattung in diesen Grab-
stätten besteht nicht. 
 
  



Alternative 2: 
(3) Im Falle der Anlage und Unterhaltung der Wahlgemeinschaftsgrabstätte als gärtnereibe-
treute Gemeinschaftsgrabanlage  gilt § 13 Absatz 12 entsprechend. 
 
(4) Im Übrigen ist § 13 entsprechend anzuwenden.“ 
 
Erläuterung: 
 
Im Jahr 2015 sollte im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen auf einem evangeli-
schen Friedhof ein Grabfeld eingerichtet werden, in dem zusätzlich zu den Humanbestattun-
gen Tierasche in Form einer Grabbeigabe in die Gräber eingebracht werden kann. Die in der 
Folge durch die Friedhofsdezernate eingeholten Stellungnahmen enthalten keine grundlegen-
den theologischen und rechtlichen Bedenken gegen die Einbringung von Tierasche in Form 
einer Grabbeigabe. Allerdings ist darauf zu achten, dass die Würde der verstorbenen Person 
zu wahren ist und nicht der Eindruck erweckt werden darf, als sei die Grabbeigabe dem ver-
storbenen Menschen gleichgestellt. Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen haben die 
Friedhofsdezernate in Zusammenarbeit mit der Friedhofskommission den Muster-Baustein  
„§ 13 a“ erarbeitet. Dieser Musterbaustein wird nicht in die Muster-Friedhofssatzung aufge-
nommen, sondern kann im Bedarfsfall durch die Friedhofsträgerin in die betreffende Fried-
hofssatzung eingefügt werden. 
 
 
  



II.  Muster-Friedhofsgebührensatzung  
 
1. Die Präambel der Muster-Friedhofsgebührensatzung wird wie folgt geändert: 
 
Alte Fassung (Stand: 28. Febr. 2012) Neue Fassung 
Fassung Ev. Kirche im Rheinland: 
 
erlässt gemäß Artikel 3 Abs. 4 der Kirchen-
ordnung i. V. m. § 49 der Verordnung für 
die Vermögens- und Finanzverwaltung der 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und de-
ren Verbände in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (Verwaltungsordnung – 
VwO) vom 6. Juli 2001 und § 12 Abs. 1 
Verordnung für das Friedhofswesen in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und 
der Lippischen Landeskirche vom 15. Juli 
2011 die nachstehende 
 

Fassung Ev. Kirche im Rheinland: 
 
erlässt gemäß Artikel 3 a Absatz 2 der Kir-
chenordnung i. V. m. § 28 Verordnung über 
das Kirchliche Finanzwesen in der Evange-
lischen Kirche im Rheinland (KF-
Verordnung – KF-VO) vom 26. November 
2010 in der jeweils gültigen Fassung und  
§ 11 der Verordnung für das Friedhofswe-
sen in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, der Evangelischen Kirche von Westfa-
len und in der Lippischen Landeskirche 
vom 15. Juli 2011 die nachstehende 

Fassung Ev. Kirche von Westfalen: 
 
erlässt gem. Artikel 159 Abs. 2 Kirchen-
ordnung i. V. m. § 49 der Verordnung für 
die Vermögens- und Finanzverwaltung der 
Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und 
der Kirchlichen Verbände in der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen (Verwaltungs-
ordnung – VwO) vom 26. April 2001 und § 
12 Abs. 1 Verordnung für das Friedhofswe-
sen in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, der Evangelischen Kirche von West-
falen und der Lippischen Landeskirche vom 
13. Juli 2011 die nachstehende 

Fassung Ev. Kirche von Westfalen: 
 
erlässt gem. Artikel 159 Absatz 2 Kirchen-
ordnung i. V. m. § 49 der Verordnung für 
die kamerale Vermögens- und Finanzver-
waltung der Kirchengemeinden, der Kir-
chenkreise und der Kirchlichen Verbände in 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 
(Verwaltungsordnung kameral – VwO.k) 
vom 26. April 2001, § 48 der Verordnung 
für die Vermögens- und Finanzverwaltung 
der kirchlichen Körperschaften in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen (Ver-
waltungsordnung Doppische Fassung - 
VwO.d) vom 27. Oktober 2016 und § 12 
Absatz 1 Verordnung für das Friedhofswe-
sen in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, der Evangelischen Kirche von Westfa-
len und der Lippischen Landeskirche vom 
13. Juli 2011 die nachstehende 

 
Erläuterung: 
Redaktionelle Änderung 
 
 
  



2. In § 4 Muster-Friedhofsgebührensatzung (Nutzungsgebühren) wird nach Absatz 4 
ein neuer Absatz 5 eingefügt. 
 
Der Absatz 5 kann bei Bedarf eingefügt werden: 
(5) Reihen- und Wahlgemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht in einer gärtnereibetreuten 
Gemeinschaftsanlage 
a) Nutzungsgebühr Erdbestattung je Reihengemeinschaftsgrab  

(Ruhezeit ... Jahre)         Euro 
b) Nutzungsgebühr Urnenbeisetzung  je Reihengemeinschaftsgrab  
 (Ruhezeit ... Jahre)         Euro 
c) Nutzungsgebühr Erdbestattung je Wahlgemeinschaftsgrab  
 (Nutzungszeit ... Jahre)        Euro 
d) Nutzungsgebühr Urnenbeisetzung je Wahlgemeinschaftsgrab  
 (Nutzungszeit ... Jahre)        Euro 
e) Verlängerungsgebühr  § 4 Absatz 5 c) je Grab und Jahr  Euro 
f)  Verlängerungsgebühr  § 4 Absatz 5 d) je Grab und Jahr  Euro  
g) Zusicherungsgebühr  § 4 Absatz 5 c) je Grab und Jahr  Euro 
h) Zusicherungsgebühr  § 4 Absatz 5 d) je Grab und Jahr  Euro 
 
Erläuterung: 
Vgl. Rundschreiben Nr. 2/2018 vom 22. Januar 2018 (Anlage 1). 
 
 
2. In § 8 Muster-Friedhofsgebührensatzung (Nutzungsgebühren) werden nach Absatz 
12 die Absätze 13 bis 15 neu eingefügt. 
 
(13) Entfernen und Entsorgung eines liegenden Grabmals  
gem. § 28 Absatz 3 Friedhofssatzung 

 Euro 

   
(14) Entfernen und Entsorgung eines stehenden Grabmals  
gem. § 28 Absatz 3 Friedhofssatzung 

 Euro 

   
(15) Unterhaltung einer Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich festge-
setzten Nutzungszeit bei Widerruf des Nutzungsrechts / je Grab und Jahr 

 Euro 

 
Erläuterung: 
Vgl. Erläuterung zu § 9 Absatz 7, 8 und § 28 Absatz 3 Muster-Friedhofssatzung.  
 
Die überarbeiteten Mustersatzungen (Stand: 30. Januar 2018) sind diesem Rundschreiben 
beigefügt (Anlagen 2 und 3). 
  



III. Allgemeine Hinweise 
 
Wie bereits mit unserem Rundschreiben vom 21. August 2017 (17/2017) angekündigt wird 
die Aktenverwaltung des Landeskirchenamtes im Bereich Friedhofswesen zwischenzeitlich 
mit Hilfe des elektronischen Archivierungsprogramms enaio durchgeführt. Die in dem o. a. 
Rundschreiben dargestellten Verfahrensweisen im Rahmen eines Antrages auf kirchenauf-
sichtliche Genehmigung haben sich zwischenzeitlich geringfügig verändert. Bitte lassen Sie 
uns künftig die Antragsunterlagen wie nachstehend beschrieben zukommen. 
 
1. Friedhofssatzungen 
Folgende Unterlagen sind auf dem Dienstweg über die Frau Superintendentin / den Herrn 
Superintendenten des jeweiligen Kirchenkreises zu übersenden: 
 Anschreiben 
 bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen 

Unterschriften versehenen Satzung (3-fach) oder 
 bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften 

versehenen Änderungssatzung (3-fach) 
 Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokoll-

buch (1-fach). 
 

Bitte übersenden Sie zusätzlich zu den o. a. Unterlagen zeitgleich per E-Mail an corne-
lia.schroeder@lka.ekvw.de 
 Anschreiben (pdf-Datei) 
 Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokoll-

buch (pdf-Datei) 
 Friedhofssatzung bzw. Änderungssatzung (Word-Datei) 

 
 
2. Friedhofsgebührensatzungen 
Folgende Unterlagen sind auf dem Dienstweg über die Frau Superintendentin / den Herrn 
Superintendenten des jeweiligen Kirchenkreises zu übersenden: 
 

 Für den Bereich der Bezirksregierungen Arnsberg und Detmold 
 Anschreiben 
 bei Erstfassung und Neufassung: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unter-

schriften versehenen Friedhofsgebührensatzung (4-fach) oder 
 bei Änderungen: Text der gesiegelten und mit drei rechtsgültigen Unterschriften verse-

henen Änderungssatzung (4-fach) 
 Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch (1-

fach). 
 
Bitte übersenden Sie uns zusätzlich zu den o. a. Unterlagen zeitgleich per E-Mail an clau-
dia.rott@lka.ekvw.de oder cornelia.schroeder@lka.ekvw.de  
 Anschreiben (pdf-Datei) 
 Presbyteriumsbeschluss in Form einer beglaubigten Abschrift aus dem Protokollbuch 

(pdf-Datei) 
 Kalkulation (pdf-Datei oder Excel-Datei) 
 Haushaltsplan der Friedhofskasse des laufenden Jahres mit Rechnungsergebnissen des 

Vorjahres und Haushaltsvoranschlag für das kommende Jahr (pdf-Datei) 
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